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Vollzug der Baugesetze
Errichtung einer Schießstätte bei Neubau 

Bauherr: 




vertr. d. Herrn 




8

zum dortigen Ersuchen vom 01.01.06 – BV-Nr. 


                                                          Sachb.: 

Zur Stellungnahme liegt der Bauantrag mit Planungsunterlagen (Entwurf vom 31.12.05) als Viertschrift über die Errichtung einer Schießstätte vor.

Bei den Plänen handelt es sich im einzelnen um:

· Übersichts- bzw. Lageplan

· Grundrisse, Schnitte M 

· Ansichten M.

Hierzu wird festgestellt:

1.
Anlagenbezogene Feststellungen

1.1 
Nutzung

Es handelt sich um eine ortsfeste, umschlossene Schießstätte (Raumschießanlage), auf der im Erdgeschoss offensichtlich mit Druckluft, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, auf eine Entfernung von zehn Meter geschossen werden soll.

Für die Nebenräume wie Waffenkammer für die Aufbewahrung von erlaubnisfreien Schusswaffen, Auswerteraum (Aufsicht) und Umkleideräume sind keine Mindestgrößen vorgegeben, insbesondere Umkleideräume sollten heute ausreichend dimensioniert sein. Bei einer Waffenkammer soll es sich vorzugsweise um einen fensterlosen Raum handeln.

1.2 Baustoffe

Die Umfassungsbauteile der Schießbahn müssen in Schussrichtung gesehen grundsätzlich duchschuss- und rückprallsicher ausgeführt werden. Die gemäß Planungsunterlagen vorgesehenen Baustoffe sind als durchschusssicher im Bezug auf die beabsichtigte Nutzung anzusetzen.

Je nach Nutzung des Gesamtgebäudes muss auf die Frage der Körperschall-entkopplung hingewiesen werden, die bauseits zu lösen wäre. Moderne Druckluft-waffen weisen nach einschlägigen Literaturangaben einen Schallleistungspegel von mehr als 90 dB(A)I auf.

1.2.1 Seitenwände

In der geplanten Schießanlage befinden sich in den Seitenwänden Fenster, die bei Schießbetrieb durchschusssicher abgedeckt werden müssen. Die zur Verwendung kommenden Materialien müssen folgenden Anforderungen entsprechen:

 - 
20 mm dicke fugenlosen Weichholzbretter

 -  
  8 mm dicke Sperrholzplatten

 - 
oder gleichwertig durchschusssichereren Materialien.

Ansonsten sind die Seitenwände so zu gestalten, dass bei zufälligen Treffern (z.B. durch unbeabsichtigte Schussauslösungen) der Seitenwände keine rückprallenden Geschosse erzeugt werden.

Sofern Heizkörper vorgesehen werden sollen, sind diese möglichst nahe zu Brüstung hin zu plazieren; in diesem Fall ist keine Verblendung notwendig. 

1.2.2 Decke

Die Raumdecke ist ebenfalls rückprallsicher auszuführen. Sofern schallabsorbierende Deckenkonstruktionen aus Weichholzbrettern mit Schattenfugen vorgesehen werden sollen, sind die Fugen in Schussrichtung verlaufend anzuordnen.

Ansonsten können z.B. als Baustoffe für die Decke Anwendung finden:

· Weichfaserplatten 

· Gipskartonplatten mind. 12,5 mm dick

· offenporige Holzwolle – Leichtbauplatten mind. 25 mm dick

Die freie Raumhöhe wird im Plan mit 2,60 m angegeben und ist somit ausreichend. Für eine eventuelle akustische Deckenverkleidung sind keine weiteren Vorgaben zu beachten, eine solche sollte aber zu Reduzierung der Nachhallzeiten im Raum eingeplant werden.

Sofern durchschusssichere Blenden (z.B. 20 mm dicke Holzbretter) zur Absicherung von Leuchtkörpern unter der Decke eingebaut werden, müssen diese schützenseitig rückprallsicher belegt werden (siehe Baustoffe nach Nr. 1.2.4).

1.2.3 Fussboden/ Schießbahnsohle

Der Fusboden in den Schützenständen muss schwingungsfrei ausgeführt werden und den Schützen einen sicheren Stand gewährleisten.

An die Schießbahnsohle werden keine besonderen Anforderungen gestellt; diese kann aus glattem Estrich, aus Fliesen o.ä. bestehen oder mit Teppichboden belegt werden. Eine einfache Reinigung sollte im Vordergrund stehen.

1.2.4 
Abschlusswand

Die Abschlusswand, auf der die Geschossfänge montiert werden, ist in der gesamten Fläche so zu gestalten, dass keine rückprallenden Geschosse auftreten. Holz (auch Weichholz), Holzfeinspanplatten u.ä. sind als beschiessbare Verkleidung nicht zulässig. Die Gestaltung und die Auswahl der Materialien für die Abschlusswand sollte in Abstimmung mit einem Schießstandsachverständigen erfolgen.

Gemäß Nr. 5.3.3 der Schießstand-Richtlinien (Ausgabe 08/95) sind u.a. folgende Möglichkeiten gegeben:


- 
Betonwand oder Mauerputz


- 
Stahlblech mind. 2 mm stark 


- 
Weichfaserplatten, mind. 20 mm dick, auf Abstandslattung oder


- 
Gipskarton - Verbundplatten 12,5 m dick auf 20 mm Styropor oder


- 
Holzwolle - Leichtbauplatten, mind. 25 mm dick.

Es besteht auch die Möglichkeit, die o.a. Materialien zu kombinieren. So kann auf eine verputzte Wand nur im Bereich der Geschossfänge als etwa 60 cm breiter Streifen ein durchgehendes Stahlblech vorgesehen werden, um eine Beschädigung des Verputzes durch Beschuss auszuschließen.

1.2.5
Rückwand
An die Rückwand werden sicherheitstechnisch keine besonderen Anforderungen gestellt. Hinter den Schützen sollten entsprechende Ablagemöglichkeiten für Futterale vorgesehen werden.

Zugangstüren müssen nach aussen hin aufschlagen (siehe Plan); es wird der Einbau einer Sichtscheibe in diese Türe empfohlen.

Eventuell vorzusehende Fenster in der Rückwand müssen nicht durchschusssicher ausgeführt werden. 

1.2.6 
Stützsäulen in der Schießbahn

Die in der Schießbahn befindlichen Stützsäulen benötigen in der Regel keine spezielle Verkleidung, wenn sie aus Beton bestehen. Gleiches gilt für Unterzüge in der Schießbahn.

Im Bedarfsfall - bei sehr geringem Abstand zwischen Säulen und Brüstung - ist eine schützenseitige Belegung mit Gipskartonplatten (12,5 mm Stärke mit Styroporhinterfütterung) sinnvoll.

1.3 
Anzahl der Schießbahnen

Im Plan sind 12 Schießbahnen eingezeichnet bei einer angegebenen Raumbreite von ca. 14,76 m. Somit entspricht die Raumbreite den Vorschriften.

1.4 
Abstände der Schützenstände

Die Abstände der Schützenstände von Standmitte zu Standmitte müssen mindestens ein Meter betragen. Die seitlichen Wandabstände müssen mind. 50 cm betragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einer Unterschreitung der o.a. Sollmaße bei der Endabnahme eine Zustimmung zur Inbetriebnahme des Schießstandes durch den Unterzeichner nicht erteilt wird.

1.5 
Scheibenentfernung/ Raumlänge

Gemäß Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. beträgt die Schussentfernung 10,00 ± 0,05 Meter. Diese wird von der dem Schützen zugewandten Kante der Brüstung oder bei schräger Brüstungsfront von der Fußleiste bzw. Fußlinie bis zur voll ausgefahrenen Scheibe gemessen.

Grundsätzlich beträgt die Schießbahnlänge die o.a. Scheibenentfernung von 10 m zuzüglich einer minimalen Schützenstandtiefe von 2 m, bei der Disziplin Dreistellungskampf 4 m. Die notwendige Einbautiefe der Geschossfänge hinzu -gerechnet ergibt sich insgesamt eine mindest erforderliche Schießbahnlänge von 12,20 m bzw. 14,20 m.

Bei einer Raumlänge von min. 13,01 m verbleibt somit in den Schützenständen eine Raumtiefe von etwa 2,80 Meter, die für eine solche breite Anlage ausreichend ist. Das Liegendschießen bzw. der sog. Dreistellungskampf ist bei dieser Raumtiefe nicht zulässig.

Die den Schützen zur Verfügung stehende freie Raumtiefe muss mindestens beim Stehendanschlag zwei Meter betragen und darf nicht durch den nachträglichen Einbau von Ablagen oder Schränken bzw. das Aufstellen von solchen gemindert werden.

1.6 
Brüstung/ Scheibenzuganlagen

Die Brüstung muss durchgehend sein und sollte eine Höhe von min. 70 bis max. 100 Zentimeter sowie eine obere Breite von mind. 30 Zentimeter besitzen. Eine aufklappbar Öffnung zum Betreten der Schießbahn ist sinnvoll.

Es ist auch möglich, an Stelle einer durchgehenden Brüstung auch einzelne Ablagetische vor den Schützen vorzusehen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Schießstätte mit handelsüblichen elektrischen Scheibenzuganlagen ausgestattet wird: Dies hat zur Folge, dass beim Schießbetrieb mit Ausnahme von Störungen die Schießbahn nicht betreten werden muss.

Sofern elektronische Trefferanzeigesysteme zur Anwendung kommen sollen, so ist die Platzierung der notwendigen Schützenmonitore mit dem Schießstandsachverständigen abzustimmen. Ein Aufstellen von Monitoren in der Schießbahn ist grundsätzlich nicht zulässig; als Lösung empfiehlt sich der Einbau der Monitore in die Brüstung.

Die Schützenstände und die Geschossfänge sind aufgrund schießsportlichen Vorgaben fortlaufend durchzunummerieren.

1.7 
Scheibenhöhe / Geschossfänge

Die Scheibenmitte sollte aufgrund schießsportlicher Vorschriften 140 ± 5 cm über dem Niveau des fertigen Fussbodens in den Schützenständen liegen.

Es sind vorzugsweise Geschossfänge in handelsüblicher Ausführung zu verwenden, deren Abweisplatten (Stahl mind. 2 mm oder Kunststoff) in ihren Abmessungen auf die zur Anwendung kommenden Scheiben abgestimmt sein müssen.

Die Geschossfänge sollten so schwingungsgedämpft befestigt werden, dass eine Übertragung des Aufprallgeräusches der Projektile in das Material der Abschlusswand (Mauerwerk, Beton etc.) vermieden wird.

1.8
 Beleuchtung

Beleuchtungskörper insbesondere direkt über den Schützenständen und in den Schießbahnen müssen mit einer transparenten splitterfreien Abdeckung oder durch Blenden (durchschuss - und rückprallsicher) abgeschirmt werden.

Wird die Scheibenbeleuchtung nicht in handelsüblicher Form bei den Geschossfängen vorgesehen, sondern hinter einer durchgehenden Deckenblende montiert, so muss diese Blende durchschusssicher (z.B. 20 mm dickes Weichholz) und schützenseitig rückprallsicher gestaltet werden. Für die Absicherung gegen Durchschuss bei einer eventuellen Verwendung von Zimmerstutzen ist eine zusätzliche Blechbelegung mit mind. 1 mm Stärke erforderlich. Holz in Schussrichtung senkrecht stehend ohne rückprallsichere Abdeckung ist nicht zulässig.

Die Beleuchtung im Schützenstand bzw. im Raum muss nach der Neufassung der Sportordnung des DSB (Stand 01.01.2001) mindestens 300 Lux (indirekt) betragen, die Helligkeit auf den Scheiben mind. 1.000 Lux.

1.9
stromführende Leitungen

Stromführende Leitungen sind wie die Beleuchtungseinrichtungen (siehe Nr. 1.8) gegen direkten Beschuss abzuschirmen.

Insbesondere elektrische Leitungen, die zu Scheibenbeleuchtungen direkt bei den Geschossfängen führen, müssen entsprechend verlegt oder vorzugsweise durch eine 2 mm dicke Blechabdeckung abgeschirmt werden.

1.10 
Notausgang, Fluchtwege

Die Frage der Notwendigkeit eines Notausstieges in den Schützenständen bzw. in der Schießbahn sollte von der Seite des vorbeugenden Brandschutzes abgeklärt werden.

Zwei unabhängige Fluchtwege sind offensichtlich in den Räumen gewährleistet. 

Der Notausgang ist mit dem Zeichen E 02 nach BGV A 8 zu kennzeichnen; dies kann mit einem mindestens langnachleuchtendem Piktogramm oder einer Sicherheits-beleuchtung gemäß VDE 0108 erfolgen.

Die Kennzeichnung der Rettungswege (Zeichen E 01 und E 02 nach BGV A 8) kann grundsätzlich mit einer Einzelbatterie-Sicherheitsbeleuchtung kombiniert werden, die bei entsprechender Auslegung dann auch als Notbeleuchtung in den Schützenständen dienen kann. Ansonsten ist eine zusätzliche netzunabhängige Notbeleuchtung (siehe Pkt. 1.11) im Bereich der Schützenständen bereitzuhalten.

1.11
 Notbeleuchtung
Für den Ausfall der normalen Beleuchtung im Schießstand bzw. in den Schützenständen (Stromversorgung) ist eine vom Stromnetz unabhängige vereinfachte Sicherheitsbeleuchtung nach VDE 0108 einzubauen bzw. bereitzuhalten. Die Sicherheitsbeleuchtung muss eine vom Versorgungsnetz unabhängige und sich bei Ausfall des Netzstromes selbsttätig einschaltende Ersatzstromquelle haben, die für einen mindestens einstündigen Betrieb ausgelegt ist.

2.
Planbeurteilung
Gegen die Errichtung der Schießstätte bestehen aus sicherheitstechnischer Sicht keine Einwände, wenn die oben angeführten Punkte eingehalten werden.

Die Beurteilung der Planungsunterlagen erfolgte anhand der einschlägigen Vorschriften der „Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schießständen“ (Schießstand-Richtlinien), herausgegeben vom Deutschen Schützenbund e.V., Ausgabe 08/1995, Stand 01/2000 (siehe auch Nr. 44.2 der WaffVwV).

Detailfragen zur baulichen Ausführung sicherheitstechnischer Maßnahmen sollten im Bedarfsfall mit einem Schießstandsachverständigen abgestimmt werden. Auf die beiliegende Skizze mit den Hauptabmessungen von Schießständen der gegenständlichen Art wird hingewiesen.

Vor Inbetriebnahme des Schießstandes muss eine sicherheitstechnische Abnahme durch einen Schießstandsachverständigen erfolgen und zusätzlich die Erlaubnis der waffenrechtlich zuständigen Behörde vorliegen. (Hinweis: Der genehmigte Bauantrag stellt keine Erlaubnis zum Betreiben der Schießstätte dar.) Vorsorglich wird auf die folgenden grundsätzlichen Auflagen für den Betrieb von Schießanlagen hingewiesen.

3.
Grundsätzliche Auflagen für Schießstätten
3.1 Auf den genehmigten Schießbahnen darf nur mit den für diese zugelassenen Waffen- und Munitionsarten geschossen werden.


Ein entsprechender Aushang wie z.B.


„Zugelassen nur für Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum

 
  Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden,


  bis zu einer maximalen Bewegungsenergie der Geschosse 


                                 von 7,5 Joule - 


  nur mit Blei-Kelchgeschossen im Kaliber 4,5  mm“ (= .177)


ist an gut sichtbarer Stelle in der Schießstätte aufzuhängen.

3.2 Außerdem muss die Schießstandordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. in der Schießstätte an gut sichtbarer Stelle aufgehängt sein.

3.3 Es darf nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson geschossen werden, deren Name in der Schießstätte gut sichtbar angeschrieben sein muss. Eine dafür bestimmte Tafel ist bereitzuhalten.

3.4 Waffen dürfen nicht auf Stühlen oder Bänken abgelegt werden. Gewehrständer und Ablagen sind in ausreichender Anzahl von dem Betreiber der Schießstätte bereitzustellen.

3.5 Der zuständigen Behörde ist ein Nachweis über den gültigen Abschluss einer aus-reichenden Haftpflicht- und Unfallversicherung nach § 27 Abs.1 WaffG i.d.F. vom 11.10.2002 zu erbringen (z.B. Rahmenversicherung des BSSB).

3.6 Unbeschadet anderer Forderungen sind in einer Schießstätte bereitzuhalten:


1. Verbandskasten


2. Feuerlöscher

Die Verwahrorte der o.a. Gegenstände müssen entsprechend gekennzeichnet sein.

3.7 Sollen Waffen und Munition in der Schießstätte aufbewahrt werden, so müssen diese diebstahlsicher entsprechend den einschlägigen Vorschriften (§ 14 AWaffV - Allgemeine Verordnung zum WaffG i.d.F. vom 16.10.2002) untergebracht sein.

Für die Stellungnahme

Anlagen: Planungsunterlagen wie vorgelegt (mit Prüfvermerk versehen)
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